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Ausgangslage

Das Spital Einsiedeln und die Stiftung Kranken-
haus Maria zum finstern Wald befinden sich zur-
zeit in einer schwierigen finanziellen Lage. Im 
Jahre 2018 reduzierten sich die flüssigen Finanz-
mittel um 2,8 Mio. Franken, das Spital verzeich-
nete zudem ein Defizit von 7,2 Mio. Franken.  
Inzwischen ist der Jahresabschluss 2018 von der 
Stiftung publiziert worden, die Zahlen sind der 
Öffentlichkeit bekannt. 

Der Bezirksrat, in seiner Funktion als Aufsichts-
behörde, wurde über die sehr angespannte fi-
nanzielle Situation der Stiftung Krankenhaus 
Maris zum finstern Wald (nachfolgend genannt: 
Stiftung) und des Spitals Einsiedeln periodisch 
in Kenntnis gesetzt. Ende 2018 ersuchte die 
Stiftung den Bezirksrat, den Kauf von Land zu 
prüfen. Dieser zeigte sich offen für die Idee, mit 
einem Landkauf die Finanzlage des Spitals zu ver-
bessern. Nach Kenntnis des provisorischen Jah-
resabschlusses 2018 Ende März 2019 wurde das 
Sachgeschäft forciert. 

Eine umfassende Analyse der Zahlen ergab, dass 
das Spital einschneidende Massnahmen treffen 
muss, um auch künftig seinen Auftrag als regio-
nales Spital für die hiesige Bevölkerung erfüllen 
zu können. 

Als Massnahme zur Überbrückung, um die finan-
zielle Situation unmittelbar verbessern zu kön-
nen, bietet die Stiftung dem Bezirk Einsiedeln ein 
Grundstück zum Kauf an (Schreiben vom 29. Mai 
2019). Die Stiftung verfügt insgesamt über rund 
28 000 m2 Land in der Zone für öffentliche Bau-
ten und Anlagen (OeBA). Von diesem Grund-
stück möchte sie eine Parzelle in der Grösse von 
5611 m2 abtrennen und dem Bezirk verkaufen. 
Die Entwicklungsmöglichkeiten des Spitals wer-
den dadurch nicht eingeschränkt. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass das Spital das frag-
liche Grundstück auch in fernerer Zukunft nicht 
benötigen wird. Mit dem Erlös von rund 2,5 Mio. 
Franken kann das Spital das Fremdkapital re-
duzieren und die Liquidität verbessern. Weiter 
würde der Verkauf zu einer Verbesserung der 
Bilanz beitragen, da das Land einen tiefen Buch-
wert aufweist. 

Am 19. Juli 2019 haben der Bezirksrat und der 
Stiftungsrat den nachfolgend erläuterten Kauf-
vertrag abgeschlossen. Lehnen die Stimmbürger 
und Stimmbürgerinnen den Landerwerb ab, ist 
der Vertrag hinfällig und sämtliche im Kaufver-
trag genannten Verpflichtungen entfallen. 

2	 Kauf	eines	Grundstücks	von	5611	m²	von	der	Stiftung	Krankenhaus	 
Maria	zum	finstern	Wald
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Inhalt	des	Kaufvertrags

Kaufgegenstand

Das Grundstück, welches dem Bezirk Einsie-
deln angeboten wird (rote Fläche im abgebil-
deten Plan), liegt unterhalb der Gebäude des 
Spitals im nordöstlichen Bereich des grossen 
Spitalgrundstücks. Das Grundstück befindet 
sich in der Zone für öffentliche Bauten und  
Anlagen und kann ohne Pfandbelastung über-
tragen werden. Die bisher eingetragenen Grund-
pfandgläubiger werden bei dieser Parzelle auf 
die Pfandsicherheit verzichten. Für den Bezirks-
rat war dies Voraussetzung für den Kauf. 

 

Kaufpreis

Der Kaufpreis beträgt 2 524 950 Franken (450 
Franken pro m2).

Auf dem Grundstück befindet sich aktuell ein 
Rückhaltebecken für Regenwasser (Retentions-
becken) des Spitals Einsiedeln. Würde das zu er-
werbende Grundstück überbaut, müsste das Be-
cken gleichwertig ersetzt werden. Die Kosten für 
eine allfällige Verlegung der Retentionsanlage 
wurden berechnet und als Minderung des Kauf-
preises berücksichtigt. Wegen des Helikopter-
landeplatzes kann die Parzelle nur eingeschränkt 
bebaut werden. Auch dies wurde bei der Fest-
setzung des Kaufpreises berücksichtigt. 

 

Weitere	Bestimmungen

Der Kaufvertrag sieht die Eintragung folgender 
neuer Dienstbarkeiten vor:

Die Haupterschliessung des Grundstücks wird 
im Falle einer Überbauung voraussichtlich über 
die Strasse «In den Matten» erfolgen. Der Bezirk 
sichert sich aber im Kaufvertrag trotzdem ein 
Fahrwegrecht über das Spitalgrundstück von und 
in die Spitalstrasse (im Plan grün eingezeichnet). 
Weiter wird der Stiftung eine Not zufahrt entlang 
der Grundstücksgrenze des Bezirks als Notzu-
fahrt und für Bauarbeiten gewährt. Unterhalt, 
Instandstellung und Erneuerung des Retentions-
beckens obliegen weiterhin dem Spital. Im Falle 
einer Überbauung sind die Kosten nach Massga-
be des Interesses zu verteilen. Schliesslich räu-
men sich die Parteien gegenseitig das Recht ein, 
durch ihre Grundstücke Werkleitungen zu leiten.  
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Öffentliche	Urkunde

lic. iur. Martin Dettling, stellvertretender Notar, Einsiedeln

KAUFVERTRAG

Grundbuch Einsiedeln

Die STIFTUNG	KRANKENHAUS	MARIA	ZUM	FINSTERN	WALD [CHE-110.379.842], mit Sitz in 8840 Einsiedeln, Spitalstrasse 
28, vertreten mit Kollektivunterschrift durch Markus Hauenstein, Präsident des Stiftungsrates, und Walter Schönbächler, 
Vizepräsident des Stiftungsrates

und

der BEZIRK	EINSIEDELN, Rathaus, 8840 Einsiedeln, vertreten durch den Bezirksrat und dieser vertreten durch Herrn Bezirks-
ammann Franz Pirker und Herrn Landschreiber lic. iur. Peter Eberle

schliessen folgenden Vertrag:

1.  Kaufgegenstand

 Die Stiftung Krankenhaus Maria zum finstern Wald verkauft dem Bezirk Einsiedeln ab ihrem Grundstück GB Nr. 767  
gestützt auf die Mutationstabelle Nr. 5903 der Geoterra AG

eine	Fläche	von	5611	m²,	neue	Kat.	Nr.	6289,

wofür im Grundbuch Einsiedeln das neue	Grundbuchblatt	GB	Nr.	6289 eröffnet wird.

Der Bestand der GB Nr. 767 beträgt damit neu 22 406 m².

2.	 Kaufpreis

Der Kaufpreis beträgt Fr. 2 524 950 (Franken zwei Millionen fünfhundertvierundzwanzigtausendneunhundertfünfzig) und 
wird innert 10 Tagen nach der Eigentumsübertragung (siehe hinten Ziff. 8) zur Zahlung auf das von der Stiftung Krankenhaus 
Maria zum finstern Wald noch zu nennende Konto fällig; auf Sicherstellung wird verzichtet.

Das Grundstück wird anlässlich der Eigentumsübertragung pfandfrei übergeben. Das Grundbuchamt Einsiedeln wird mit der 
Durchführung des Pfandentlassungsverfahrens beauftragt.

3.	 Besitzesantritt	und	Gewährleistung

Der Besitzesantritt mit Übergang von Nutzen und Gefahr erfolgt mit der Eigentumsübertragung (siehe hinten Ziff. 8). Auf 
dieses Datum rechnen die Parteien auch ausseramtlich über die Nebenkosten ab. Es bestehen keine Miet- oder Pachtver-
hältnisse oder andere Nutzungsrechte Dritter.

Der Bezirk Einsiedeln übernimmt das Grundstück im bestehenden Zustand, welcher ihm bekannt ist. Jede Gewährleistungs-
pflicht der Stiftung Krankenhaus Maria zum finstern Wald für Sach- oder Rechtsmängel wird wegbedungen. Der Notar hat 
die Parteien auf die Tragweite dieser Bestimmung aufmerksam gemacht.

4.	 Bestehende	Dienstbarkeiten

Die auf GB Nr. 767 bestehenden Dienstbarkeiten und Grundlasten werden wie folgt behandelt:

Dienstbarkeiten und Grundlasten

4487 Recht: Gemeinschaftliche Unterhaltspflicht des Hages  
 zulasten Nr. 772, 4920, 4921, 5680, 5681, 5687, 5702
 10.08.1905, Beleg 1212Ub
 13.04.1992, Beleg 13604Ub
 25.01.1993, Beleg 2501Ub
 12.12.2001, Beleg 1212
  Diese	Dienstbarkeit	wird	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	

gemäss	Art.	969	ZGB)

4498   Last: Baurecht für TF-Station mit Zugangs- und Zufahrtsrecht und Durchleitungsrecht
 zugunsten Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Zürich
 02.08.1978, Beleg 0208Ub
  Diese	Dienstbarkeit	wird	aufgrund	ihrer	örtlichen	Lage	nicht	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	

sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	gemäss	Art.	969	ZGB)
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4500 Recht: Fahrwegrecht
 zulasten Nr. 772
 26.04.1991, Beleg 2604Ub
 27.05.1993, Beleg 2705Ub
 	Diese	Dienstbarkeit	wird	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	

gemäss	Art.	969	ZGB)

4560 Recht: Nutzungsbeschränkung auf Erschliessungsstrasse
 zulasten Nr. 772
 26.04.1991, Beleg 2604Ub
 27.05.1993, Beleg 2705Ub
 	Diese	Dienstbarkeit	wird	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	

gemäss	Art.	969	ZGB)

12998 Recht: Baurecht betr. unterirdischen Durchgang
 zulasten Nr. D30147
 27.03.2013, Beleg 168
  Diese	Dienstbarkeit	wird	aufgrund	ihrer	örtlichen	Lage	nicht	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	

sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	gemäss	Art.	969	ZGB)

12999 Last: Anschluss- und Mitbenützungsrecht betr. unterirdischen Durchgang
 zugunsten Nr. D30147
 27.03.2013, Beleg 168
 	Diese	Dienstbarkeit	wird	aufgrund	ihrer	örtlichen	Lage	nicht	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	

sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	gemäss	Art.	969	ZGB)

13000 Last: Fahrwegrecht
 zugunsten Nr. D30147
 27.03.2013, Beleg 168
 	Diese	Dienstbarkeit	wird	aufgrund	ihrer	örtlichen	Lage	nicht	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	

sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	gemäss	Art.	969	ZGB)

13001 Recht/Last: Leitungsrecht
 zugunsten und zulasten Nr. D30147
 27.03.2013, Beleg 168
 	Diese	Dienstbarkeit	wird	aufgrund	ihrer	örtlichen	Lage	nicht	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	

sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	gemäss	Art.	969	ZGB)

13562 Recht: Grenzbaurecht für Tiefgarage
 zulasten Nr. D30147
 15.12.2014, Beleg 740
 	Diese	Dienstbarkeit	wird	aufgrund	ihrer	örtlichen	Lage	nicht	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	

sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	gemäss	Art.	969	ZGB)

13564 Recht: Fusswegrecht betr. Tiefgarage
 zulasten Nr. D30147
 15.12.2014, Beleg 740
 	Diese	Dienstbarkeit	wird	aufgrund	ihrer	örtlichen	Lage	nicht	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	

sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	gemäss	Art.	969	ZGB)

14542 Recht: Leitungsrecht für Regenwasser und Schmutzwasser
 zulasten Nr. 772
 14.05.2018, Beleg 340
 	Diese	Dienstbarkeit	wird	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	

gemäss	Art.	969	ZGB)

14543 Recht: Leitungsrecht für Regenwasser und Schmutzwasser
 zulasten Nr. 766
 14.05.2018, Beleg 340
 	Diese	Dienstbarkeit	wird	auf	GB	Nr.	6289	übertragen;	auf	GB	Nr.	767	bleibt	sie	eingetragen.	(Mitteilung	erfolgt	

gemäss	Art.	969	ZGB)



Bezirksgemeinde  ■  Montag, 19. August 2019, 20.00 Uhr  Sachvorlage

15

5.	 Neue	Dienstbarkeiten

a)  Zu Gunsten der GB Nr. 6289 wird ein Fahrwegrecht über die auf GB Nr. 767 noch zu erstellende Strasse begründet. Die 
Lage der Strasse ist im Plan im Anhang grün eingezeichnet. Die Erstellung der Zufahrt ist Sache des berechtigten Eigen-
tümers der GB Nr. 6289. An die Unterhalts-, Instandstellungs- und Erneuerungskosten der Strasse hat der Berechtigte 
nach Massgabe des Interesses beizutragen. Diese Dienstbarkeit ist anlässlich der Eigentumsübertragung unter dem 
Kennwort: «Fahrwegrecht» auf GB Nr. 6289 als Recht und auf GB Nr. 767 als Last im Grundbuch einzutragen.

b)  Zu Gunsten der GB Nr. 767 wird ein Fahrwegrecht für Notzufahrt und Bauarbeiten über eine auf GB Nr. 6289 zu erstel-
lende Baupiste begründet. Die Lage der Baupiste ist im Plan im Anhang blau gestrichelt eingezeichnet. Die Erstellung 
der Zufahrt, der Unterhalt und der Rückbau nach Benützung inkl. Wiederherstellung des vorherigen Zustandes ist Sache 
des berechtigten Eigentümers der GB Nr. 767. Diese Dienstbarkeit ist anlässlich der Eigentumsübertragung unter dem 
Kennwort: «Fahrwegrecht für Notzufahrt und Bauarbeiten» auf GB Nr. 767 als Recht und auf GB Nr. 6289 als Last im 
Grundbuch einzutragen.

c)  Die jeweiligen Eigentümer der GB Nr. 767 und 6289 räumen sich im Weiteren gegenseitig das Recht ein, durch ihre 
Grundstücke Werkleitungen (für Erschliessung und Entsorgung jeder Art) zu leiten. Diese Dienstbarkeit ist anlässlich der 
Eigentumsübertragung unter dem Kennwort: «Leitungsrecht» auf GB Nr. 767 und 6289 je als Recht und Last im Grund-
buch einzutragen.

d)  Der jeweilige Eigentümer der GB Nr. 6289 räumt dem jeweiligen Eigentümer der GB Nr. 767 das Recht ein, das auf GB Nr. 
6289 bestehende Retentionsbecken und die zugehörige Meteorwasserleitung beizubehalten und wie bisher zu betrei-
ben bzw. zu benutzen. Die entsprechenden Unterhalts-, Instandstellungs- und Erneuerungskosten gehen vorderhand 
alleine zulasten des berechtigten Eigentümers der GB Nr. 767.

Wird in einem späteren Zeitpunkt aufgrund der Bedürfnisse des Eigentümers der GB Nr. 6289 eine Verlegung des Re-
tentionsbeckens nötig, so kann er dieses jederzeit auf eigene Kosten verlegen oder mit der notwendigen Kapazität 
unterirdisch anlegen.

Sobald der Eigentümer der GB Nr. 6289 über eine Baubewilligung auf seinem Grundstück verfügt, hat er an den Unter-
halt, die Instandstellung und Erneuerung des Retentionsbeckens und der zugehörigen Meteorwasserleitung nach Mass-
gabe des Interesses beizutragen.

Diese Dienstbarkeit ist anlässlich der Eigentumsübertragung unter dem Kennwort: «Umschriebenes Baurecht für Reten-
tionsbecken und Meteorwasserleitung» auf GB Nr. 767 als Recht und auf GB Nr. 6289 als Last im Grundbuch einzutragen.

Im Sinne einer obligatorischen Bestimmung erklärt sich der Bezirk Einsiedeln bereit, in einem späteren Zeitpunkt Hand 
zu bieten für eine definitive Regelung der Abnahme des Meteorwassers, in welche neben den Eigentümern der GB Nr. 
767 und 6289 auf diejenigen Grundstücke einbezogen werden sollen, auf welche das Meteorwasser der GB Nr. 767 und 
6289 weiterfliesst.

6.	 Vorbehalt	der	Volksabstimmung	/	Genehmigungen

Dieser Kaufvertrag steht unter dem Vorbehalt, dass der Erwerb des Grundstücks zu den vereinbarten Konditionen durch 
eine Volksabstimmung des Bezirkes Einsiedeln genehmigt wird. Sollte keine Genehmigung erfolgen, wird der Vertrag hin-
fällig, und beide Parteien sind von jeder Verpflichtung aus dem Vertrag befreit.

Der Stiftungsrat der Stiftung Krankenhaus Maria zum finstern Wald hat den vorliegenden Verkauf am  1. Juli 2019  genehmigt.

Der Bezirksrat Einsiedeln als Aufsichtsbehörde der Stiftung Krankenhaus Maria zum finstern Wald hat den vorliegenden 
Verkauf am 10. Juli 2019 genehmigt.

Der Bezirksrat Einsiedeln als Vertreter des Bezirks als erwerbende Partei hat den vorliegenden Kauf am 10. Juli 2019 ge-
nehmigt.

7. Kosten

Die Grundstückgewinnsteuer bezahlt die Stiftung Krankenhaus Maria zum finstern Wald. Die Notariats- und Grundbuch-
kosten sowie die Vermessungs- und Vermarchungskosten übernimmt der Bezirk Einsiedeln.

8. Eigentumsübertragung

Die Eigentumsübertragung erfolgt innert 20 Tagen nach rechtskräftiger Genehmigung des Erwerbs in der Volksabstimmung 
des Bezirkes Einsiedeln. Die Parteien werden die Grundbuchanmeldung gemeinsam abgeben. Gleichzeitig ist auch eine all-
fällige Grundstückgewinnsteuer zu bezahlen bzw. sicherzustellen.

Anhang: Plan betr. neue Dienstbarkeiten gemäss vorne Ziff. 5 a und b

Einsiedeln,
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Zustimmung	durch	die	Aufsichtsbehörde

Der Bezirksrat als Aufsichtsbehörde hat gemäss 
Art. 84 Abs. 2 ZGB dafür zu sorgen, dass das 
Stiftungsvermögen seinen Zwecken gemäss ver-
wendet wird. Mit Beschluss vom 10. Juli 2019 hat 
der Bezirksrat festgestellt, dass der Verkauf des 
Grundstückes den Stiftungszweck nicht gefähr-
det, sondern einen Beitrag dazu leistet, dass die 
Stiftung ihren Zweck, nämlich die «Führung des 
Regionalspitals» weiterhin erfüllen kann. 

Absicht	des	Bezirks

Der Bezirk sichert sich mit dem Erwerb der Par-
zelle eine Landreserve. Diese kann für eine Über-
bauung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben die-
nen oder für einen Abtausch beim Erwerb eines 
anderen Grundstücks. Der Bezirk hegt keine 
unmittelbaren Absichten mit dem Grundstück, 
eine kurzfristige Nutzung des Landes ist nicht zu 
erwarten. Eine spätere Umzonung des Grund-
stücks in eine Wohnzone ist denkbar. Der Bezirk 
erhält für den Kaufpreis eine Parzelle an sehr gu-
ter Lage und somit einen angemessenen Gegen-
wert für den Kaufpreis. 

Das Spital soll dank des Verkaufs seine aktuelle 
finanzielle Situation verbessern, bis die Mass-
nahmen zur Sanierung der Finanzen und zur Ver-
besserung der Ertragslage zu greifen beginnen.

Finanzierung

Das Grundstück gelangt in das Finanzvermögen 
und wird zum Anschaffungswert bilanziert. Er-
gibt sich bei der periodisch vorzunehmenden 
Neubewertung ein höherer oder tieferer Wert, 
ist eine Auf- bzw. Abwertung vorzunehmen.
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Dem Kauf eines Grundstückes von 5611 m2 Grösse von der Stiftung Krankenhaus Maria zum 
 finsteren Wald, ab Grundbuch Nr. 767, zum Preis von 2 524 950 Franken, sei zuzustimmen. 

Antrag des Bezirksrats

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln (RPK) hat die Sachvorlage «Kauf eines 
Grundstücks von 5611 m² von der Stiftung Krankenhaus Maria zum finstern Wald» in formeller, 
materieller und rechtlicher Hinsicht geprüft.

Aus heutiger Sicht besteht für den Bezirk Einsiedeln keine Notwendigkeit, Land in der Zone für 
öffentliche Bauten und Anlagen zu erwerben. Um einen Beitrag an die Liquidität der Stiftung  
Krankenhaus Maria zum finstern Wald zu leisten, ist der Landerwerb aber sinnvoll. Gemäss der uns 
vorliegenden Studie, und unter Berücksichtigung der Servitute, erachten wir den Landpreis als an-
gemessen.

Die RPK unterstützt den Antrag des Bezirksrates und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern, dem Landkauf zuzustimmen.

Einsiedeln, 18. Juli 2019

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln:

Annamarie Kälin, Präsidentin  Karin Kälin-Tschupp
Stephan Böni    Thomas Philipp
Jeannine Kälin

Stellungnahme	der	Rechnungsprüfungskommission	(Art.	41	FHG)




